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Diese Ausführungshinweise setzen sich aus insgesamt aus 10 Seiten zusammen.


1 [bookmark: _Toc489893914]Vorwort
Das Schulverwaltungsamt der Landeshauptstadt Stuttgart beabsichtigt externe Sachverständige der Erstellung von ganzheitlichen Brandschutzkonzepten für bestehende Schulgebäude der Landeshauptstadt zu beauftragen. 
Bei vorliegenden Schulgebäuden handelt es sich um ein Gebäude der Gebäudeklasse 3. Die Gebäude sind nicht brandverhütungsschaupflichtig, da die Rohfußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist gemäß Ziffer 2.5 der VwV Brandverhütungsschau nicht mehr als 7 m über der Geländeoberfläche im Mittel liegt. Da die Schulgebäude aus vorhergehendem Grund nicht der Durchführung einer Brandverhütungsschau unterliegen, werden diese Schulgebäude auch nicht von der Abteilung Sonderbau des Baurechtsamtes Stuttgart in regelmäßigen Abständen geprüft.
Das Schulverwaltungsamt der Landeshauptstadt Stuttgart beauftragt daher die Überprüfung des Schulgebäudes durch einen externen Sachverständigen vornehmen zu lassen. Der externe Sachverständige hat hierbei ein Brandschutzkonzept mit Maßnahmenkatalog zu erstellen. 
Grundlage für die Erstellung des Angebotes und des Brandschutzkonzeptes stellt das Leistungsbild Nr. 17 Leistungen für Brandschutz (Stand Juni 2015) 3. vollständig überarbeitete Auflage der AHO-Fachkommission „Brandschutz“ dar.

2 [bookmark: _Toc489893915]Leistungsbild Brandschutz nach AHO
Nachfolgend erfolgt eine Erläuterung zum Anhang „Leistungserwartung brandschutztechnische Bewertung an Schulen gemäß AHO, Heft Nr. 17, Stand: Juni 2015“. Auf dieser Grundlage ist das Angebot aufzubereiten und, bei Auftragsvergabe, das Brandschutzkonzept zu erstellen.
Hierbei sind zum einen die Grundleistungen und die besonderen Leistungen nach AHO zu berücksichtigen.
[bookmark: _Toc489893916]Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Grundleistungen nach AHO
a) Klären der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs. Klären, inwieweit besondere Fachplaner einzubinden sind und Festlegen der Aufgabenverteilung.
Erläuterung:
Es ist ein Starttermin mit dem Schulverwaltungsamt zu vereinbaren, um die konkrete Aufgabenstellung für das Gebäude festzulegen. Es ist abzuklären, ob es sich um eine Bestandsbewertung handelt oder ob genehmigungspflichtige Umbaumaßnahmen geplant sind.

b) Zusammenstellen der Ergebnisse
Erläuterung:
Das Abstimmungsergebnis ist in einem Dokument schriftlich festzuhalten und an die Projektbeteiligten zu versenden.

Besondere Leistungen nach AHO
a) Teilnahme an einem Startgespräch
Erläuterung:
Teilnahme an einem Startgespräch mit dem Schulverwaltungsamt bei welchem die Vorgaben zur Bewertung des Brandschutzes besprochen werden.
Dieser Termin ist in das Angebot einzukalkulieren.

b) Auswerten von übergebenen Bauakten bzw. Durchführen einer Akteneinsicht auf dem Baurechtsamt der Landeshauptstadt Stuttgart
Erläuterung:
Anfordern, Beschaffen und Auswerten von Bestandsunterlagen wie zum Beispiel sämtlicher Baugenehmigungen und der genehmigten Baugesuchpläne
[bookmark: _Toc489893917]Leistungsphase 2: Vorplanung

Grundleistungen nach AHO
a) Feststellen einschlägiger Rechtsgrundlagen und der wesentlichen materiell-rechtlichen Anforderungen aufgrund der Art, Nutzung, Bauweise, Größe, Nachbarschaft und des gestalterischen Konzeptes sowie eventuell beanspruchte Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften.
Erläuterung:
Es sind die bauordnungsrechtlichen und arbeitsstättenbezogenen Rechtsgrundlagen festzustellen. 

b) Erarbeiten der Grundzüge des Brandschutzkonzeptes einschließlich Möglichkeiten beim abwehrenden Brandschutz und Grundlagen für anlagentechnische Maßnahmen.
Erläuterung:
· Erstellen eines Berichtes zum Brandschutzkonzept zur Vorplanung für das gesamte Bauwerk unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und technischen Richtlinien auf Basis der Pläne und Unterlagen unter besonderer Berücksichtigung z.B. der Flucht- und Rettungswege, Brandabschnitte, Feuerwehrzufahrten, Sicherheitszonen, Feuerlöscheinrichtungen etc.
· Ausarbeiten und Bewerten alternativer Lösungsmöglichkeiten

c) Erstellen von Brandschutzskizzen zur Visualisierung der baulichen Maßnahmen und des anlagentechnischen Konzepts
Erläuterung:
· Anfertigen von Planunterlagen mit Abgleich des Bestandes
· Anfertigen von Planunterlagen mit Darstellung erster Maßnahmen

d) Stichpunkthaftes Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse.
Erläuterung:
Es sind die Grundzüge der Brandschutzkonzeption stichpunktartig in ersten Brandschutzplänen und einem Textteil festzuhalten.


Besondere Leistungen nach AHO
a) Bewertung des Bestandsschutzes und Wertung der materiellen und formellen Legalität sowie aktiven und passiven Bestandsschutz
Erläuterung:
· Begehung des Bauwerkes und Abgleich der materiellen und formellen Legalität (Bestandsschutz) 
· Bewertung des Bestandsschutzes in Schriftform und Visualisierung in Planunterlagen zur besseren Verdeutlichung

b) Vorstellung des Zwischenergebnisses (Leistungsphase 2) auf dem Schulverwaltungsamt
Erläuterung:
· Die Zwischenergebnisse der Bestandsuntersuchungen sind dem Schulverwaltungsamt vorzustellen. 
· Das Ergebnis ist dem Schulverwaltungsamt im Vorfeld als Schrift- und Planteil vorzulegen.

[bookmark: _Toc489893918]Leistungsphase 3: Entwurfsplanung
Grundleistungen nach AHO
a) Erarbeiten des Brandschutzkonzeptes ggf. unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen den baulichen und anlagentechnischen Maßnahmen.
Erläuterung:
· Erstellen eines Brandschutzkonzeptes bestehend aus Plänen und einem schriftlichen Bericht mit allen erforderlichen Bemessungen und brandschutztechnisch relevanten Daten für das gesamte Bauwerk und unter Berücksichtigung angrenzender relevanter Gebäude und Gebäudeteile sowie unter besonderer Berücksichtigung der Flucht- und Rettungswege, Brandabschnitte, Feuerwehrzufahrten, etc.

b) Konkretisieren von allen objektspezifischen Brandschutzanforderungen.
Erläuterung:
· Abstimmen und Zusammenstellen der brandschutztechnischen Rahmenbedingungen für die Festlegung der sicherheitstechnischen Anforderungen an:
· die Sicherheitsbeleuchtung
· Brandmeldeanlage bzw. Rauchwarnmeldeanlage
· Alarmierungsanlage
· Rauchabzugsöffnungen
· Blitzschutzanlage
· Erfordernis/ Entfall Wandhydranten
· Bewertung und Einarbeitung von objektspezifischen Anforderungen wie:
· zulässige Brandlasten in notwendigen Fluren 
· Einbau von digitalen schwarzen Brettern in Flucht- und Rettungswegen 

c) Mitwirken bei Abstimmungen mit Behörden, Brandschutzdienststellen und/oder Feuerwehr sowie der Sicherheitsfachkraft.
Erläuterung:
· Vorabstimmen mit der zuständigen Behörde inkl. Protokollieren der Gespräche und der getroffenen Festlegungen

d) Zusammenstellen wesentlicher Inhalte als Entwurf des textlichen Erläuterungsberichts zum Stand der Entwurfsplanung.
Erläuterung:
Den übrigen Planungsbeteiligten ist eine möglichst detailgenaue Formulierung in Vorgriff auf die Aussagen der Leistungsphase 4 zu geben, die für deren weitere Planung hilfreich und zielführend ist. 

Besondere Leistungen nach AHO
a) Erstellen eines Maßnahmenkataloges mit baulichen Mängeln/ Maßnahmen Stand Leistungsphase 3 nach AHO
Erläuterung:
Die erforderlichen Maßnahmen im Bestand sind in einem separaten Maßnahmenkatalog darzustellen.
Der Maßnahmenkatalog muss mindestens folgende Informationen beinhalten:
1) Aufzeigen des Mangels/ der Maßnahmen
2) Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten zur Behebung des Mangels oder Umsetzung der Maßnahme
3) Verortung des Mangels/ der Maßnahme in den Brandschutzplänen mit fortlaufender Nummerierung

b) Erstellen eines Maßnahmenkataloges mit anlagetechnischen Mängeln/ Maßnahmen
Erläuterung:
Die erforderlichen Maßnahmen sind in einem separaten Maßnahmenkatalog darzustellen.
Der Maßnahmenkatalog muss mindestens folgende Informationen beinhalten:
1) Aufzeigen des Mangels/ der Maßnahmen
2) Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten zur Behebung des Mangels oder Umsetzung der Maßnahme
3) Verortung des Mangels/ der Maßnahme in den Brandschutzplänen mit fortlaufender Nummerierung

c) Gegenüberstellung der erforderlichen Maßnahmen
Erläuterung:
Die erforderlichen Maßnahmen sind gegenüberzustellen in
a) Erforderliche Maßnahmen, welche vorhabensfrei und nicht der Genehmigung der Baurechtsbehörde bedürfen
b) Erforderliche Maßnahmen, welche im Zuge eines Genehmigungsverfahrens der Genehmigung der Baurechtsbehörde bedürfen

d) Vorstellung des Zwischenergebnisses (Leistungsphase 3) auf dem Schulverwaltungsamt
Erläuterung:
· Das Zwischenergebnis mit Darstellung der erforderlichen Maßnahmen sind dem Schulverwaltungsamt vorzustellen. 
· Das Ergebnis ist dem Schulverwaltungsamt im Vorfeld als Schrift- und Planteil vorzulegen.

[bookmark: _Toc489893919]Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Grundleistungen nach AHO
a) Erarbeiten des Erläuterungsberichts gemäß den jeweils geltenden bauaufsichtlichen Verfahrensvorschriften mit Darstellung
· der Rechtsgrundlagen, die der Planung zugrunde liegen
· des Brandschutzkonzeptes mit baulichen, anlagentechnischen und betrieblichen Maßnahmen
· der Erfordernisse zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschutzes

Erläuterung:
· Ausarbeiten der finalen sicherheitstechnischen Anforderungen mit den final abgestimmten Schutzzielen und unter Berücksichtigung der Objekt- und TGA-Planung.
· Ausarbeiten und Abstimmen des finalen Brandschutzkonzeptes unter Berücksichtigung der Änderungswünsche, Hinweise und Maßnahmen des Schulverwaltungsamtes, Hochbauamtes, anderen Fachbehörden sowie anderen Fachingenieuren (z. B. Lüftung, Heizung, Elektro etc.)

b) Erstellen von Brandschutzplänen als Visualisierung der baulichen Brandschutzmaßnahmen und des anlagentechnischen Konzeptes
Erläuterung:
Die in Leistungsphase 3 erstellten Brandschutzpläne sind auf den Leistungsstand der Leistungsphase 4 anzupassen bzw. zu aktualisieren.

c) Begründen von Abweichungen bzw. Erleichterungen
Erläuterung:
Dem Brandschutzkonzept ist eine Übersicht anzufügen aus welcher die baurechtlichen Abweichungen bzw. Erleichterungen tabellarisch zu entnehmen sind. Abweichungen und Erleichterungen sind entsprechend zu begründen.

d) Zusammenstellen der vorgenannten Unterlagen
Erläuterung:
Das Brandschutzkonzept, die Brandschutzpläne, der Maßnahmenkatalog (sowie der bei Bauanträgen erforderliche Auflagenkatalog) ist dem Schulverwaltungsamt in 1-facher Papierausfertigung und digital als PDF zu übergeben.

Besondere Leistungen nach AHO
a) Fertigstellung des Maßnahmenkataloges (baulich und anlagentechnisch)
Erläuterung:
Der Maßnahmenkatalog ist nach Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt und den Projektbeteiligten fertigzustellen und abzuschließen. Abweichungen vom Arbeitsstättenrecht insbesondere den ASR sind mit der Gewerbeaufsicht abzustimmen.

b) Erstellen eines Auflagenkataloges für das Baurechtsamt der Landeshauptstadt Stuttgart
Erläuterung:
Bei Einreichung des Brandschutzkonzeptes zur Genehmigung beim Baurechtsamt sind die brandschutztechnischen Nebenbestimmungen in Form eines Auflagenkataloges durchnummeriert in ausgedruckter und digitaler, offener Datei dem Baurechtsamt vorzulegen.
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